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Rahmenhygieneplan zur Umsetzung des Schutz- und Hy-
gienekonzepts an der Grundschule Wertingen 
 
Hygieneplan zum Schulstart 
 
„Die Aufnahme der Beschulung in vollständigen Lerngruppen ohne Mindestabstand von 1,5 m 
ist nur bei strikter Einhaltung der Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen umsetzbar.“ 
 
Hygienemaßnahmen: 
Personen, die 

 mit dem Corona-Virus infiziert sind oder entsprechende Symptome aufweisen 

 in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder bei denen seit dem letzten Kontakt mit einer 

infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind oder 

 die in einer sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegen, 

dürfen die Schule nicht betreten.  
 
Persönliche Hygiene 
 
Folgende Hygiene- und Schutzmaßnahmen sind zu beachten: 

  regelmäßiges Händewaschen (Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden) 

  Abstandhalten (mindestens 1,5 m), soweit dieser Rahmen-Hygieneplan keine Ausnahmen  
   vorsieht  

 Einhaltung der Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in ein  
  Taschentuch)  

 Verzicht auf Körperkontakt (z. B. persönliche Berührungen, Umarmungen, Händeschütteln),  
  sofern sich der Körperkontakt nicht zwingend aus unterrichtlichen oder pädagogischen  
  Notwendigkeiten ergibt.  

 Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund 

 klare Kommunikation der Regeln an Schülerinnen und Schüler 
 
Das Augenmerk soll auf die Händehygiene (häufiges Händewaschen) gelegt werden. Die 
Verwendung von Desinfektionsmitteln soll zurückhaltend eingesetzt werden.  
 
Raumhygiene 
 
Diese gilt für Lehrerzimmer, Sekretariat, Versammlungsräume. 
Es ist auf eine intensive Lüftung der Räume zu achten. Mindestens alle 45 min ist eine Stoßlüf-
tung bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten (mindestens 
5 Minuten) vorzunehmen, wenn möglich auch öfters während des Unterrichts. Eine Kipplüftung 
ist weitgehend wirkungslos, weil durch sie kaum Luft ausgetauscht wird. Ist eine Stoßlüftung 
oder Querlüftung nicht möglich, weil z. B. die Fenster nicht vollständig geöffnet werden kön-
nen, muss durch längere Lüftungszeit und Öffnen von Türen ein ausreichender Luftaustausch 
ermöglicht werden. Bei Räumen ohne zu öffnende Fenster oder mit raumlufttechnischen Anla-
gen ohne oder mit zu geringer Frischluftzufuhr hat die Schulleitung mit dem zuständigen 
Sachaufwandsträger geeignete Maßnahmen zu treffen (z. B. zeitweise Öffnung an sich ver-
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schlossener Fenster). Grundsätzlich sollten raumlufttechnische Anlagen mit möglichst hohem 
Frischluftanteil betrieben werden. 
 
 
Reinigung 
Generell nimmt die Infektiosität von Coronaviren auf unbelebten Oberflächen in Abhängigkeit 
von Material- und Umweltbedingungen wie Temperatur und Feuchtigkeit rasch ab. Nachweise 
über eine Übertragung durch Oberflächen im öffentlichen Bereich liegen bisher nicht vor. 

 Regelmäßige Oberflächenreinigung, insbesondere der Handkontaktflächen (Türklinken,  
   Lichtschalter, Treppen- und Handläufe etc.) zu Beginn oder Ende des Schultages bzw. bei  
   starker (sichtbarer) Kontamination auch anlassbezogen zwischendurch. 
   Die gemeinsame Nutzung von Gegenständen sollte möglichst vermieden werden (kein Aus- 
   tausch von Arbeitsmitteln, Stiften, Linealen o. Ä.). Sollte in bestimmten Situationen aus pä-  
  dagogisch-didaktischen Gründen eine gemeinsame Nutzung von Gegenständen unvermeid- 
   bar sein, so muss zu Beginn und am Ende der Aktivität ein gründliches Händewaschen er- 
   folgen.  

 Bei der Benutzung von Computerräumen sowie bei der Nutzung von Klassensätzen von Bü- 
   chern /Tablets sollen die Geräte (insbesondere Tastatur und Maus) grundsätzlich nach jeder 
   Benutzung gereinigt werden. Soweit dies aufgrund der Besonderheiten der Geräte o.Ä. nicht  
   möglich ist, müssen vor und nach der Benutzung die Hände gründlich mit Seife gewaschen 
   werden und die Benützer sollen darauf hingewiesen werden, dass in diesem Fall insbeson- 
   dere die Vorgaben zur persönlichen Hygiene (kein Kontakt mit Augen, Nase, Mund) einge 
   halten werden. 
 
Hygiene im Sanitärbereich 
Ansammlungen von Personen im Sanitärbereich sind zu vermeiden, d.h. es geht immer nur 
ein Kind auf die Toilette und kennzeichnet die Benutzung durch einen Pylonen. 
 
Mindestabstand und feste Gruppen in Klassen bzw. Lerngruppen 
 
Soweit die Entwicklung des Infektionsgeschehens weiterhin positiv ist, kann im Rahmen des 
Unterrichtsbetriebs im regulären Klassen- und Kursverband sowie bei der Betreuung von 
Gruppen mit fester Zusammensetzung (z. B. im Ganztag) auf die Einhaltung des Mindestab-
stands von 1,5 m zwischen Schülerinnen und Schülern Seite 10 des Klassen- bzw. Lerngrup-
penverbands verzichtet werden. Es ist somit ein Unterricht in der regulären Klassenstärke 
möglich; eine Reduzierung der Klassenstärke – wie im Hygieneplan für das Schuljahr 
2019/2020 vorgesehen – muss im Regelbetrieb nicht mehr erfolgen, vorhandene räumliche 
und personelle Kapazitäten können jedoch genutzt werden. 
 
Auf einen entsprechenden Mindestabstand von 1,5 m von Schülerinnen und Schülern zu Lehr-
kräften und sonstigem Personal ist auch weiterhin zu achten, sofern nicht zwingende pädago-
gisch-didaktische Gründe ein Unterschreiten erfordern! 
 
Wo immer es im Schulgebäude möglich ist, soll generell auf einen Mindestabstand von 1,5 m 
geachtet werden, u. a. in den Fluren, Treppenhäusern, beim Pausenverkauf und im Sanitärbe-
reich, sowie bei Konferenzen, im Lehrerzimmer, bei Besprechungen und Versammlungen. 
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Bei Mischung von Lerngruppen ist auf eine blockweise Sitzordnung der Teilgruppen im 
Klassenzimmer zu achten! 
Bei jahrgangsübergreifenden Gruppen z.B. evangelische Religion ist auf einen Mindestab-
stand von 1,5m zu achten. (Zuteilung einer entsprechenden Raumgröße!) 
 
In den Klassen- und Kursräumen sollen möglichst feste Sitzordnungen eingehalten werden, 
sofern keine pädagogisch-didaktischen Gründe vorliegen. Sofern die örtlichen Gegebenheiten 
dies zulassen, sind innerhalb der Räume möglichst Einzeltische und eine frontale Sitzord-
nung zu verwenden. 
 
Partner- und Gruppenarbeit im Rahmen der Klasse (z. B. zur Durchführung von naturwissen-
schaftlichen Experimenten) ist möglich, da zwischen Schülerinnen und Schülern kein Mindest-
abstand mehr einzuhalten ist. Freizeitpädagogische Angebote (z. B. Spielen und Basteln) im 
Rahmen der schulischen Ganztagsangebote und der Mittagsbetreuung sind entsprechend 
ebenfalls möglich. Auf einen ausreichenden Abstand zur Lehrkraft bzw. zum sonstigen 
pädagogischen Personal ist jedoch zu achten.  
 
Weiterhin werden versetzte Pausenzeiten sowie Zuordnungen von Zonen für feste Grup-
pen auf dem Pausenhof empfohlen, soweit dies schulorganisatorisch möglich ist. Sofern er-
forderlich, kann die Pause auch im Klassenzimmer erfolgen; für eine entsprechende Aufsicht 
ist zu sorgen. Es gilt dabei zu verhindern, dass sich zu viele Schülerinnen und Schüler zeit-
gleich auf dem Schulgelände und in den Sanitärräumen befinden und eine Durchmischung von 
Schülergruppen gefördert wird. 
 
Wegeführung mit Bodenmarkierungen und / oder Hinweisschilder im Schulgebäude und auf 
dem Schulgelände helfen, eine geordnete Zuführung der Schülerinnen und Schüler sowie der 
Lehrkräfte in die Unterrichtsräume, Pausenbereiche, zur Mensa und in den Verwaltungstrakt 
zu erreichen und somit Personenansammlungen zu vermeiden.  
 
Regelung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) 
 
Das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) oder einer geeigneten textilen Barriere im 
Sinne einer MNB (sogenannte „community masks“ oder Behelfsmasken, z. B. Textilmasken 
aus Baumwolle) ist grundsätzlich für alle Personen auf dem Schulgelände (Lehrkräfte und wei-
teres schulisches Personal, Schülerinnen und Schüler, Externe) verpflichtend. Diese Pflicht 
umfasst alle Räume und Begegnungsflächen im Schulgebäude (wie z.B. Unterrichtsräume, 
Fachräume, Turnhallen, Flure, Gänge, Treppenhäuser, im Sanitärbereich, beim Pausenver-
kauf, in der Mensa, während der Pausen und im Verwaltungsbereich) und auch im freien 
Schulgelände (wie z.B. Pausenhof, Sportstätten). Ausgenommen von dieser Pflicht sind:  

 Schülerinnen und Schüler,  
o sobald diese ihren Sitzplatz im jeweiligen Unterrichtsraum erreicht haben.  
o während des Ausübens von Musik und Spor 
o soweit die auf sichtführende Lehrkraft aus pädagogisch-didaktischen oder schulorga- 
   nisatorischen Gründen eine Ausnahme erlaubt. Eine solche Ausnahme kann erforder- 
   lich sein, wenn durch das Tragen einer MNB eine besondere Gefährdung eintritt (z.B. 
   im Rahmen von naturwissenschaftlichen Experimenten).  

 Lehrkräfte und sonstiges Personal, soweit diese ihren jeweiligen Arbeitsplatz erreicht haben    
(z.B. bei Lehrkräften im Unterrichtsraum bei entsprechendem Abstand zu den Schüle- rinnen 
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und Schülern; im Lehrerzimmer am jeweiligen zugewiesenen Platz; bei Sportlehrkräften der 
Ort des jeweiligen Sportunterrichts (nicht Begegnungsflächen)).  

 Alle Personen,  
 o soweit dies zur Nahrungsaufnahme, insbesondere in den Pausenzeiten, erforderlich      
    ist.  
 o für welche aufgrund einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen das Tra- 
    gen einer MNB nicht möglich oder unzumutbar ist oder für welche das Abnehmen  
    der MNB zu Identifikationszwecken oder zur Kommunikation mit Menschen mit  
   Hörbehinderung oder aus sonstigen zwingenden Gründen erforderlich ist (vgl.   
   hierzu den derzeit gültigen § 1 Abs. 2 6. BayIfSMV). 
 
Fachunterricht 
 
Infektionsschutz im Sportunterricht 
 
Sportunterricht und weitere schulische Sport- und Bewegungsangebote (z. B. Sport- und Be-
wegungsangebote im Rahmen der schulischen Ganztagsangebote und der Mittagsbetreuung) 
können durchgeführt werden. Wie im Vereinssport unterliegen sie den Bestimmungen der je-
weils geltenden Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, derzeit insbesondere: 
Sportausübung mit Körperkontakt in festen Trainingsgruppen ist wieder zugelassen. Im Be-
reich der Selbstverteidigungssportarten ist in denjenigen Selbstverteidigungssportarten die 
Gruppengröße auf 5 Schülerinnen bzw. Schüler zu beschränken, in denen durchgängig oder 
über einen längeren Zeitraum ein unmittelbarer Körperkontakt erforderlich ist. Sollte bei ge-
meinsamer Nutzung von Sportgeräten (Reck, Barren, etc.) eine Reinigung der Handkontaktflä-
chen nach jedem Schülerwechsel aus organisatorischen Gründen nicht möglich sein, so muss 
zu Beginn und am Ende des Sportunterrichts ein gründliches Händewaschen erfolgen. In 
Sporthallen gilt eine Beschränkung der Übungszeit auf 120 Minuten sowie bei Klassen-
wechsel ein ausreichender Frischluftaustausch in den Pausen. Umkleidekabinen in ge-
schlossenen Räumlichkeiten dürfen unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m genutzt 
werden. Deshalb kommen unsere Schüler an Sporttagen bereits in Sportkleidung zur Schule.  
Um die Situation in den Umkleideräumen zu entzerren, werden die Turnschuhe im Klas-
senzimmer am Platz angezogen. 
 
Infektionsschutz im Musikunterricht 
 
Von der Schule zur Verfügung gestellte Instrumente (z. B. Klavier) sind nach jeder Benutzung 
in geeigneter Weise zu reinigen (z. B. Klaviertastatur). Ob und in welcher Form eine Desinfek-
tion durchgeführt werden kann, ist in jedem Fall mit dem Hersteller abzustimmen. Instrumen-
ten-Hersteller bieten oft geeignete Reinigungsutensilien an, ob diese eine ausreichend desinfi-
zierende Wirkung („begrenzt viruzid“) haben, ist im Einzelfall zu prüfen. Zudem müssen vor 
und nach der Benutzung von Instrumenten der Schule die Hände mit Flüssigseife gewaschen 
werden. 

  Während des Unterrichts erfolgt kein Wechsel von Noten, Notenständern, Stiften oder In- 
    strumenten. 
 
Gesang:  
o Die Sängerinnen und Sänger stellen sich nach Möglichkeit versetzt auf, um Gefahren durch  
   Aerosolausstoß zu minimieren.  
o Zudem ist darauf zu achten, dass alle möglichst in dieselbe Richtung singen. 
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o Alle genannten Regelungen gelten auch für das Singen im Freien.  
o Zur Gewährleistung eines regelmäßigen Luftaustausches ist die Lüftungsfrequenz abhängig 
   von der Raumgröße und Nutzung zu berücksichtigen (Grundsatz: 10 min Lüftung nach  
   jeweils 20 min Unterricht). Bei Fensterlüftung erfolgt bevorzugt Querlüftung. 
 
Pausenverkauf, Essensausgabe und Mensabetrieb 
Mittagessen im Ganztag und in der Mittagsbetreuung wird unter Einhaltung der Hygieneregeln 
angeboten.  
Die bisher bekannte „gesunde Pause“ findet in diesem Schuljahr leider nicht statt. 
 
Schulische Ganztagsangebote und Mittagsbetreuung 
Offene Ganztagsangebote und Mittagsbetreuungen sollen, soweit organisatorisch möglich, in 
festen Gruppen mit zugeordnetem Personal durchgeführt werden. Die Anwesenheitslisten sind 
so zu führen, dass die Zusammensetzung der Gruppen bzw. die Zuordnung des Personals 
deutlich wird und damit ggf. Infektionsketten nachvollzogen werden können. 
 
Konferenzen, Besprechungen und Versammlungen 
 
Konferenzen, Besprechungen und Versammlungen vor Ort sind unter Einhaltung der Hygiene-
regeln und den Vorgaben des Infektionsschutzes durchzuführen. 
 
Personaleinsatz 
 
Bei Schwangerschaft gelten die Regelungen des Mutterschutzgesetzes in Hinblick auf gene-
relle bzw. individuelle Beschäftigungsverbote. Für alle schwangeren Beschäftigten (Beamtin-
nen und Arbeitnehmerinnen) und Schülerinnen gilt derzeit bis auf Weiteres ein betriebliches 
Beschäftigungsverbot für eine Tätigkeit in der Schule. 
 
Schülerinnen und Schüler mit Grunderkrankungen 
 
Alle Schülerinnen und Schüler sollen ihrer Schulpflicht grundsätzlich im Unterricht in der Schu-
le nachkommen. Gleichzeitig muss ihrem Gesundheitsschutz höchster Stellenwert beigemes-
sen werden. 
 
Aufgrund der Vielfalt der denkbaren Krankheitsbilder mit unterschiedlichen Ausprägungen 
kann die individuelle Risikobewertung eines Schulbesuchs vor Ort immer nur von einem Arzt 
bzw. einer Ärztin vorgenommen werden. Wird von Erziehungsberechtigten oder volljähri-
gen Schülerinnen und Schülern die Befreiung vom Präsenzunterricht verlangt, ist dies 
nur dann zu genehmigen, wenn ein entsprechendes ärztliches Attest vorgelegt wird. Die 
ärztliche Bescheinigung gilt längstens für einen Zeitraum von 3 Monaten. Für eine länge-
re Entbindung vom Präsenzunterricht ist eine ärztliche Neubewertung und Vorlage einer 
neuen Bescheinigung, die wiederrum längstens 3 Monate gilt, erforderlich. Auch bei Schüle-
rinnen und Schülern, von denen ggf. in der Schule bekannt ist, dass eine entsprechende Vor-
erkrankung vorliegt, erfolgt die Befreiung von der Präsenzpflicht ausschließlich auf Wunsch 
der Betroffenen und nach Vorlage eines ärztlichen Attestes. 
Ebenfalls ist die Vorlage eines entsprechenden ärztlichen Attestes erforderlich, wenn Perso-
nen mit Grunderkrankungen mit der Schülerin bzw. dem Schüler in einem Haushalt leben. 
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Im Falle der Befreiung von der Präsenzpflicht wegen erhöhten Risikos für eine COVID19-
Erkrankung erfüllen diese Schülerinnen und Schüler ihre Schulbesuchspflicht durch die Wahr-
nehmung der Angebote im Distanzunterricht. 
 
Vorgehen bei (möglicher) Erkrankung einer Schülerin bzw. eines Schülers bzw. einer 
Lehrkraft 
 
a) Vorgehen bei Auftreten von Erkältungs- bzw. respiratorischen Symptomen 
 Ein genaues Vorgehen wird noch von den Behörden erstellt. 
 
b) Vergehen bei Auftreten eines bestätigten Falls einer COVID-19-Erkrankung 
Tritt ein bestätigter Fall einer COVID-19-Erkrankung in einer Schulklasse bei einer Schülerin 
bzw. einem Schüler auf, so wird die gesamte Klasse für vierzehn Tage vom Unterricht ausge-
schlossen sowie eine Quarantäne durch das zuständige Gesundheits-amt angeordnet. Alle 
Schülerinnen und Schüler der Klasse werden am Tag 1 nach Ermittlung sowie am Tag 5 bis 7 
nach Erstexposition auf SARS-CoV-2 getestet. Ob Lehrkräfte getestet werden, entscheidet 
das Gesundheitsamt je nach Einzelfall. Sofern durch das Gesundheitsamt nicht anders ange-
ordnet, kann im Anschluss an die vierzehntägige Quarantäne der reguläre Unterricht wieder-
aufgenommen werden. 
Positiv auf SARS-CoV-19 getestete Lehrkräfte haben genauso wie betroffene Schülerinnen 
und Schüler den Anordnungen des Gesundheitsamts Folge zu leisten. Sie müssen sich in 
Quarantäne begeben und dürfen keinen Unterricht halten. Inwieweit Schülerinnen und Schüler 
oder weitere Lehrkräfte eine vierzehntätige Quarantäne einhalten  müssen, entscheidet das 
zuständige Gesundheitsamt je nach Einzelfall. 
 
 
 
Veranstaltungen, Schülerfahrten 
Mehrtägige Schülerfahrten sind bis Ende Januar 2021 ausgesetzt. 
Eintägige bzw. stundenwiese Veranstaltungen (z.B. (Schulsport-)Wettbewerbe, Ausflüge) sind  
- soweit pädagogisch in dieser herausfordernden Zeit erforderlich und schulorganisatorisch 
vertretbar – zulässig. Die Hygienebestimmungen sind dabei unbedingt einzuhalten. 
 
Erste Hilfe 
Insbesondere bei Maßnahmen der Ersten Hilfe kann der Mindestabstand von 1,5 m häufig 
nicht eingehalten werden. Hierfür sollten außer den üblichen Erste-Hilfe-Materialien geeignete 
Schutzmasken (zwei bis drei Mund-Nasen-Schutz) sowie Einmalhandschuhe und ggf. eine 
Beatmungsmaske mit Ventil als Beatmungshilfe für die Atemspende bei der Reanimation im 
Notfallkoffer vorgehalten werden, die nach der Verwendung entsprechend ersetzt bzw. gerei-
nigt und aufbereitet werden. Im Rahmen der Wiederbelebungsmaßnahme liegt es im Ermes-
sen der handelnden Personen unter Beachtung des Eigenschutzes insbesondere bei unbe-
kannten Hilfebedürftigen notfalls auf die Beatmung zu verzichten. Sowohl der/die Ersthelfer/-in 
als auch die hilfebedürftige Person sollte – soweit möglich - eine geeignete Mund-Nasen-
Bedeckung/einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Der/die Ersthelfer/-in muss darüber hinaus 
Einmalhandschuhe zum Eigenschutz tragen. Im Fall einer Atemspende wird die Verwendung 
einer Beatmungshilfe (Taschenmaske) empfohlen. 
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Anpassung der Maßnahmen an das Infektionsgeschehen 
 
Die nach wie vor dynamische Entwicklung der Corona-Pandemie erfordert es das Infektions-
geschehen weiterhin lokal, regional und landesweit sensibel zu beobachten. 
Maßnahmen werden jeweils an den Gegebenheiten auszurichten sein.  
Die letzte Entscheidung trifft das zuständige Gesundheitsamt in Abstimmung mit der Schulauf-
sicht. 
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